
Beschlüsse der Gemeinderatssitzung vom 24.04.2023 

Beschluss-Nr.: 024/04/2023 

Der Gemeinderat verweist die Beschlussvorlage zur Klärung offener Fragen zunächst an die 

Gemeindeverwaltung zurück. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  17 
Ja-Stimmen:    17 

Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 

Beschluss-Nr.: 025/04/2023  

Der Gemeinderat beschließt, der Fa. L + P Reichel Bau mit einer vorläufigen Bruttoangebotssumme von 
219.336,28 € den Zuschlag für die Bauleistungen der Böschungsfuß - und Prallhangsicherung Eckartsbach, 

Löbauer Straße 10 Eckartsberg, zu erteilen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete 

Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu beauftragen.  
 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  17 

Ja-Stimmen:    17 
Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:      0 

Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 

Beschluss-Nr.: 026/04/2023 

Der Gemeinderat beschließt, der Fa. L + P Reichel Bau mit einer vorläufigen Bruttoangebotssumme von 
124.183,24 den Zuschlag für die Bauleistungen der Böschungsfuß- und Hangsicherung Eckartsbach, 

Hauptstraße 121 Oberseifersdorf, zu erteilen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete 

Nachtragsleistungen im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu beauftragen.  
 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  17 
Ja-Stimmen:    16 

Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:      1 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
Beschluss-Nr.: 027/04/2023 

Der Gemeinderat beschließt, der Fa. Bau GmbH Franke mit einer vorläufigen Bruttoangebotssumme von 

280.692,90 € den Zuschlag für die Bauleistungen am Ersatzneubau Brücke Kleine Seite 26 in 
Mittelherwigsdorf zu erteilen. Zugleich wird der Bürgermeister ermächtigt, begründete Nachtragsleistungen 

im Rahmen seiner Befugnisse aus der gemeindlichen Hauptsatzung zu beauftragen.  

 



Zeitgleich beschließt der Gemeinderat den überplanmäßigen Haushaltsausgleich 2023  in Höhe von 

41.972,90 € lt. Deckungsnachweis zur Deckung der Mehrkosten für diese Maßnahme.  
 

Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 
Einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  17 
Ja-Stimmen:    17 

Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 

Beschluss-Nr.: 028/04/2023 

Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zur Errichtung eines eingeschossigen Anbaues am 
Einfamilienhaus auf dem Flurstück 120 der Gemarkung Mittelherwigsdorf.  

 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 

Einschließlich Bürgermeister:    17 

davon anwesend und stimmberechtigt:  17 
Ja-Stimmen:    17 

Nein-Stimmen:      0 

Stimmenthaltungen:      0 
Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 

 

Beschluss-Nr.: 029/04/2023 
Der Gemeinderat erteilt das gemeindliche Einvernehmen zum Rückbau eines Gebäudes und der Errichtung 

eines Einfamilienhauses auf den Flurstücken 278/11 und 278/27 der Gemarkung Eckartsberg. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates 

Einschließlich Bürgermeister:    17 
davon anwesend und stimmberechtigt:  17 

Ja-Stimmen:    17 

Nein-Stimmen:      0 
Stimmenthaltungen:      0 

Es war kein Mitglied wegen Befangenheit gemäß § 20 Abs. 1 SächsGemO von der Beratung und 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 


